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Vier und Zwanzigſter Jahrgang
Mittwoch den 28. Auguſt 1850.

nnd

Stück 17.3. Quartal.

Bekanntmachungen.Die Magiſträte und Ortsrichter des Kreiſes fordere ich hierdurch auf, ſofort zur Anfertigung der Geſchwornen-
Urliſten zu ſchreiten und dieſelben ſpäteſtens binnen 14 Tagen, bei Vermeidung der Abſendung expreſſer Boten, an mich
einzureichen. Jch mache dabei auf meine Bekanntmachung vom 20. Februar v. J. (Kreisbl. pag. 87.) aufmerkſam und
erwarte, daß danach genau verfahren wird.

Merſeburg, den 18. Auguſt 1850. Der Königl. Landrath Weidlich.

Steckbrief. 4Der aus dem Gerichtsgefängniſſe zu Naumburg ausgebrochene Dienſtknecht Johann Gottfried Gebhardt aus
Markröhlitz und der Handarbeiter Johann Karl Frieß von hier, haben am 10. d. Mts., wo ſie von Polizeibeamten
verfolgt wurden 1) einen mit Schröder bezeichneten Sack; 2) 7 Schinken 3) eine ganze und 1 Stück Speckſeite; 4) 3
Magenwürſte und 5) zwei Stücken Speck abgeworfen. Es ſteht zu vermuthen, daß Gebhardt und Frieß die vorbezeichneten
Gegenſtände irgendwo geſtohlen haben. Die Eigenthümer werden aufgefordert, ſich hier zu melden.

Gleichzeitig werden alle reſp. Behörden erſucht, ſowohl auf Gebhardt, hinter welchem zuletzt im 29. Stück des
öffentlichen Anzeigers ein Steckbrief erlaſſen iſt, als auch guf Frieß zu vigiliren, ſie im Betretungsfalle feſtnehmen und
mir davon Nachricht geben zu laſſen.

Merſeburg, den 26. Auguſt 1850. Der Königl. Landrath Weidlich.Signalement des 2e. Frieß.
Name: Johann Karl Frieß Stand: Schuhmachergeſell (Handarbeiter) Geburts und Wohnort: Merſeburg

Religion evangeliſch; Alter: 42 Jahr Größe: 5, Fuß 9 Zoll Haare: ſchwarzbraun Stirn frei Augenbraunen und
Augenj: ſchwarzbraun Naſe und Mund: mittel Zähne: gut; Bart: ſchwarzbraun Kinn und Geſicht: oval Geſichts-
farbe: geſund; Statur: groß beſondere Kennzeichen: trug einen ſchwarzbraunen mehr ſchwarzen Schnurrbart.

Bekleidung. Wahrſcheinlich: 1) blauen Rock; 2) hellblaue Mütze, wie ſie die Eiſenbahnbeamten tragen.
Signalement des e. Gebhardt.

Name: Johann Gottfried Gebhardt Stand: Dienſtknecht; Wohnort: Markröhlitz; Alter: 43 Jahr Größe:
5 Fuß 4 Zoll Haare: blond Stirn: frei und hoch Augenbraunen: hellblond Augen blaugrau Naſe: ſpitz Mund
breit; Bart: geſchoren Kinn: breit; Geſicht: oval Geſichtsfarbe: geſund; Statur: mittel beſondere Kennzeichen: an-
gehende Platte und eingefallene Wangen.

Bekleidung. Blauer Tuchrock mit ſchwarzen Hornknöpfen blaue Tuchweſte mit dergl. kleinern Knöpfen; hell-
roth und weißkattunes Halstuch ſchwarze Lederhoſen lange zweinäthige rindslederne Stiefeln (über die Hoſen gezogen);
ſchwarze Tuchmütze mit Lederſchirm und breitem Deckel.

Das Gebäude zu der im Jahre 1851 ſtattfindenden Ge- Kirchennachrichten von Merſeburg.

e c iſt eits i B riffe cg.werb Ausſtellung n dere t r S Dom. Geboren: dem Unteroffizier vom hieſigen Landwehrſtamm
Es wird daſſelbe ganz aus Eiſen un g las beſtehen Und Dietze ein Sohn. Geſtorben: der Königl. KreisgerichtsSalarienkaſſen
der Archidekt hat es ſich zur beſonderen Aufgabe gemacht, den Controlleur und Hauptmann im 32. Landwehr-Jnfanterie- Regiment Meltzer, im
Riß ſo einzurichten, daß alle Eiſen- und Glasſtücke genau 58. J., an der Cholera.
von derſelben Größe und Geſtalt ſind, alſo nicht nummerirt „Stadt. Geboren: dem Lohndiener Voigt eine Tochter dem Hand
zu werden brauchen. Das Gebäude wird 2100 Fuß lang rin i er Tat ein r rFuß breit es erforder )24 eiſerne Sä 5 ger, Weiß- und Sämiſchgerbermſlr. Franke eine Tochter. eſtorben: derund 400 u breit; es erfordert e e n du Handarbeiter Glöckner, 64 J. alt, an der Brechruhr die jüngſte Tochter des
lange, 3000 eiſerne Drager für die Ga erie “*757 ſchmiede- Handarbeiters Hindemit, 11 W. alt, an Krämpfen die Ehefrau des Schuh
eiſerne Bindebalken, 45 Meilen eiſerne Querſtangen und machers Seifert, 28 J. 11 M. alt, an der Brechruhr der Bürger, Huf
1,073,760 Quadrat-Fuß Glas. Die Galerieen ſind 6 Meilen und Waffenſchmiedemſtr. Wendrich, 72 J. alt, an Entkräftung die hinterl.
3 Part ſprach die Hoffnung aus, daß das Gebäude Wittwe des Bürgers und Lohgerbermſtrs. Dietrich, 83 J. 2 M. alt, an Alang Parton ſprach die Soſfnung Du tersſchwäche die 3. Tochter des Schuhmachermſtrs. Fuchs zu Schortan 2
nicht abgetragen, ſondern künftig als verdeckter Spaziergang J. 6 M. alt, an Krämpfen die älteſte Tochter des Bürgers und Korbmacher
werde benutzt werden. Die Dimenſionen ſind ſo ungeheuer, meiſters Schumann 20 J. 6 M. alt, an der Brechruhr die Ehefrau des
daß ſich innerhalb deſſelben eine kreisförmige Bahn für Wagen Handarbeiters Albrecht, 41 J. alt, an der Brechruhr die älteſte Tochter des

ißt. Es wird j ine würdige Bürgers und Mühlknappen Roſenhahn, 20 J. 3 M. alt, an der Brechruhrund Reiter anlegen läßt. Es wird jedenfalls e ge rer füngſte Zwillingsſohn des Schuhmachermſtrs. Angermann 6 W. alt, an
Probe der hohen techniſchen Vollkommenheit der Engländer ſein. Schwäche die Ehefrau des venſ. Steueraufſehers Mandel, im 74. J., an

Altersſchwäche die hinterl. Wittwe des Bürgers und Tuchmachermſtrs. Franke,
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81 J. 3 M. alt an der Brechruhr der penſ. Königl. Steueraufſeher Man
del, 69 J. alt, an Altersſchwäche die Ehefrau des Bürgers, Huf- und Waf-
fenſchmiedemeiſters Vogel 53 J. 6 M. alt, am Nervenfieber der hinterl.
einz. Sohn des Fuhrmanns Naumann 2 J. 6 M. alt, an der Brechruhr
die Ehefrau des Bürgers und Maurers Reichel, 37 J. alt, an der Brech-
ruhr der jüngſte Sohn des Handarbeiters Albrecht, 2 J. alt, an der Brech
ruhr die jüngſte Tochter des Bürgers und Buchbindermſtrs. Reck, 2 J. 5 W.
alt, am Zähnen der älteſte Sohn (2. Che) des Bürgers und Weißbäckermſtrs.
Heyne, 1 J. 4 M. alt, an Bruſtkrankheit die hinterl. Wittwe des Zimmer-
geſellen Oertel, 64 J. alt, an der Brechruhr die hinterl. Wittwe des Pachters
Mehrmann, 64 J. alt, an der Gicht; der einzige Sohn des Handarbeiters
Albert, 1 J. 9 M. alt, am Zahnen die älteſte Tochter des Handarbeiters
Werche, 5 J. alt, an der Brechruhr die Ehefrau des Bürgers und Korb-
machermeiſters Schumann, 46 J. 1. M. alt, an der Brechruhr eine außerehel.
Tochter, 1 J. 9 M. alt, am Zahnen ein außerehel. Sohn 8 W. alt, an
Kopfkrämpfen.

Neumarkt. Geſtorben: ein unehel. Sohn, im 1. J., an Krämpfen
die Ehefrau des Schiffers Ulrich, 27 J. alt, an der Cholera die 2. Tochter
des Viehkaſtrirers Heſſelbarth, im 4. J., an der Cholera die älteſte Tochter
des Viehkaſtrirers Heſſelbarth, im 6. J. an der Cholera die Ehefrau des
Handarbeiters Freitag 40 J. alt, an der Cholera die jüngſte Tochter des
Fabrikarbeiters Erbert, im 2. J. an der Cholera die Ehefrau des Vieh-
kaſtrirers Heſſelbarth, 28 J. alt, an der Cholera der jüngſte Sohn des
Königl. Kreisger. Secret. Aſſiſtenten Mundkowsky, im 2. J., an Krämpfen
der 2. Sohn des Kaufmanns Röder, im 9. J., an Unterleibesentzündung.

Jm ſtädtiſchen Krankenhauſe.
Der Handarbeiter Wartmann, 32 J. alt, an der Gicht; der Poſamentier

Lottenburger, 474 J. alt an der Cholera die unverehel. Klappach, Fabrik
arbeiterin in Merſeburg, 22 J. alt, an der Cholera.

Bei den früher im Krankenhauſe Verſtorbenen muß es ſtatt Dienſtbote
Lorenz „„Auguſte Roſalie Lorenz Fabrikarbeiterin und Pflegetochter des
herrſchaftl. Bedienten Heimſtädt““ heißen.

Altenburg. Geboren: dem Kreis Arbeitshaus Aufſeher Held eine
Tochter z dem Handarbeiter Fauſt eine Tochter ein außerehel. Sohn. Ge
trauet: der Nachbar, Huf- u. Waffenſchmiedemſtr. G. H. Thiele aus Schotterei
mit Jgfr. Marie Roſine Bamberg. Geſtorben: der Bürger und Schuh
machermeiſter Böhme, 73 J. 5 M. alt, am Schlagfluß eine außerehel. Toch
ter, 9 W. 2 T. alt, an Krämpfen die Ehefrau des Hutmannes Hartung,
47 J. alt, an Unterleibesentzündung.

Bekanntmachungen.
Licitation. Zum Bedarf des Königlichen Staabs-

Lazareths und der Garniſon Verwaltung ſoll
Sonnabends den 31. Auguſt e. Vormittags

10 Uyr,
die Lieferung von eirea

60 bis 70,000 Steine Braunkohle, à S erh. Zoll lang,
41 rh. Zoll breit und 23ſrh. Zoll hoch, und

um 12 Uhr gedachten Tages
die Lieferung von circa

160 Pfd. Lichte, à Pfd. 14 Stück, ſo wie
2 Centner gereinigtes Rüböl und
2 Pfd. Dochtgarn

in unſerm Militair-Büreau, woſelbſt auch Bietungs-
luſtige die Bedingungen einſehen können, verdungen werden.

Merſeburg, den 22. Auguſt 1850.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Auch in dieſem Jahre werden
ſolchen armen Einwohnern, die einer derartigen Wohlthat
würdig ſind, kleinere Quantitäten Brennholz gegen die er-
mäßigte Taxe aus Königl. Forſten verabreicht werden. Die-
jenigen Perſonen, welche erwarten zu können glauben daß
ſie hierbei von uns der Berückſichtigung empfohlen werden,
haben ihre desfallſigen Geſuche ſpäteſtens bis Ende dieſes
Monats in unſerem Seeretariate mündlich anzubringen. Je-
des Geſuch ſoll von uns gewiſſenhaft geprüft und, wenn
wir es geeignet finden, nach Möglichkeit unterſtützt werden.
Später angebrachte Geſuche können nicht berückſichtigt werden.

Merſeburg, den 26. Auguſt 1850.
Der Magiſtrat.

Das in der Borſtadt Altenburg belegene, Nr. 659. des
Brandkataſters und Nr. 736. des Haushypothekenbuchs von
Merſeburg eingetragene, den Geſchwiſtern Hoffmann ge-
hörige Wohnhaus nebſt Zubehör und Garten, gerichtlichauf 1136 Thlr. 16 Sgr. 8 Pf. abgeſchätzt, nebſt 2 Dreh- 4
rollen, 80 Thlr. taxirt, ſoll freiwillig

am 19. September e. Vormittags 10 Uhr,
an Kreisgerichtsſtelle durch den Herrn Kreisrichter Brummer
öffentlich an den Meiſtbietenden verkauft werden.

Der neueſte Hypothekenſchein, die Taxe und die Verkaufs-
bedingungen liegen in unſerem IV. Büreau zur Einſicht offen.

Merſeburg, den 6. Juli 1850.
Königl. Kreisgericht, II. Abtheilung.

Nothwendige Subhaſtation.
Das zu Merſeburg in der Altenburg sub Nr. 730.

belegene, dem Fleiſchermeiſter Johann Andreas Beyer und
Ehefrau Friederike geborne Rietſch gehörige Wohnhaus
nebſt Zubehör, abgeſchätzt zu Folge der nebſt Hypotheken-
ſchein und Bedingungen in unſerm Büreau II. einzuſehen-
den Taxe auf 325 Thlr. 22 Sgr. 11 Pf., ſoll

am 27. September e. Vormittags 11 Uhr,
an hieſiger Gerichtsſtelle nothwendig ſubhaſtirt werden.

Merſeburg, den 3. Juni 1850.
Königl. Kreisgericht, J. Abtheilung.

Freitag den 30. Auguſt, Nachmittags 3 Uhr, ſoll das
Grummet, von einer 3 Acker haltenden Wieſe, auf dem Wer-
der bei der Schleuſe, beſtbietend verkauft werden in der Riſch-
mühle.

Merſeburg, den 24. Auguſt 1850.
Dorothea Heberer.

Zu den nach Veorſchrift der Bekanntmachung pag.
224. 226. des diesjährigen Amtsblatts aufzuſtellenden Ver-
zeichniſſen der zur Beifügung neuer Zinscoupons Ser. XI.
einzureichenden Staats-Schuld-Scheinen ſind Formulare, das
Buch zu 8 Sgr., zwei Bogen zu 1 Sgr., in der Kobitzſchen
Buchdruckerei in Merſeburg zu haben.

Feld- Verpachtung und Frucht- Verkauf.
Künftigen Sonntag, den 1. September e-, beabſichtige ich

meine in Meuſchauer Flur belegenen Feldgrundſtücke in 14
einzelnen Parcellen in dem Pohleſchen Kaffeehauſe zu Meu-
ſchau, Nachmittags um 3 Uhr, auf 3 Jahre meiſtbietend zu
verpachten, auch mehrere Stücken Sommerrübſen u. weiße
Rüben zu verkaufen, wozu ich Kauf resp. Pachtluſtige
hiermit einlade.

Neumarkt vor Merſeburg, den 26. Auguſt 1850.
J. G. Lauterbach.

Bekanntmachung.
Das Brennerſche Koſſathengut zu Leuna ſoll verände-

rungshalber nächſten Sonntag, als den l. September, Nach-
mittags 2 Uhr, in der Schenke daſelbſt meiſtbietend, das
Feld aber im Einzelnen, öffentlich verkauft werden.

Gottlob Glocke.
Verkauf einer Wochenſchrift.

Eine, im beſten Rufe ſtehende belletriſtiſche Wochenſchrift
mit circa 550 Abonnenten in Sachſen, wobei ſchon jetzt
ein Reinertrag von eirca 1000 Thlr. erzielt wird, ſoll
Fa milienverhältniſſe wegen, ſofort ſehr billig verkauft werden.

Kaufluſtige erfahren das Nähere durch Robert Gey-
ſer in Leipzig, Hohmanns Hof Nr. 41. 1. Etage.
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Neue holländiſche Heringe
ſind wieder angekommen bei J. Kriegner.

Extra fetten Limburger Käſe, nicht zu alt, er
L. A. Weddy.

Anzeig e.Zwei gute Zug- Eſel nebſt Geſchirr und Wagen ſtehen
zu verkaufen in Lauchſtädt bei Kamprath.

Das von der Frau Regierungs Secretair Linſel am
Sixtithore im Hauſe Nr. 480. gemiethete, aber noch nicht
bezogene Logis iſt, da die Frau Mietherin ihren hieſigen
Wohnſitz aufgeben will, anderweit zu vermiethen und kann
ſogleich oder zum 1. October e. bezogen werden.

Daſſelbe liegt parterre und beſteht aus 3 heizbaren neu
und gut tapezirten Piecen, Küche, Keller, Holz und Torf-
gelaß, einigen Bodenkammern und kleinem Gärtchen.

Auf Verlangen wird auch Stallung für 1 Pferd beige-
geben oder, je nachdem es gewünſcht wird, eine Stube zu-
rückbehalten.

Merſeburg, den 25. Auguſt 1850.
Jn meinem Hauſe, Roßmarkt Nr. 411., iſt die oberſte

Etage zu vermiethen, und zum 1. Oetober (auf Verlangen
noch früher) zu beziehen.

Merſeburg, den 20. Auguſt 1850.
Julius Alberts.

Oberburgſtraße Nr. 285. iſt eine gut meublirte Stube
nebſt Schlafzimmer ſofort oder zu Michaelis zu vermiethen.

Wilhelmine verw. Rudow.
Logis-Vermiethungen. Mehrere freundliche Logis

mit Meubels an ledige Perſonen mit oder ohne Koſt iſt nach
zuweiſen beauftragt der Commiſſionair Pietzſch.

Bekanntmachung.
Wir Unterzeichneten ſehen uns genöthigt, um Unan-

nehmlichkeiten zu vermeiden, bekannt zu machen, daß dieje
nigen, welche Braunkohle oder Ziegel aus der Kohlengrube
zu Kleingöhren geholt oder noch zu holen geſonnen ſind,
die Gelder nur an die Unterzeichneten zu zahlen haben, wi-
drigenfalls die Zahlung, wenn ſie nicht an dieſelben gelangt,
nochmals zu entrichten iſt.

Kleingöhren, den 26. Auguſt 1850.
Klos Dreihaupt.

Fliegenkohle
für Menſchen durchaus unſchädlich.

Dieſes ausgezeichnete von R. Dubois erfundene und in
Frankreich allgemein verbreitete billige Mittel tödtet ſicher
und ſchnell die läſtigen Fliegen, und iſt in Packeten mit
Gebrauchs- Anwendung à 1 und 2 Sgr. zu haben bei

Merſeburg. A. Kadners Wittwe.

hielt

Die
Goldberger'ſchen eleetro-magnetiſchen Ketten

als ein bewährtes Schutzmittel gegen die Cholera.
Die gelehrteſten Aerzte Deutſchlands haben ſchon oft

und laut genug den Ausſpruch gemacht, daß die Cholera
nicht eontagiös ſei, d. h. ſich nicht durch mittel- oder un-
mittelbare Berührung von einem kranken Körper auf einen
geſunden fortpflanze. Wäre ſie auf dieſe obengenannte Weiſe
anſteckend, ſo müßten Quarantainen, Contumaz- Anſtalten
und ſonſtige Abſperrungen, ſo wie auch Deſinfectionsmittel

Jn Merſeburg ſind die Goldberger'ſchen Ketten nur
allein bei Louis Garcke vorräthig.

das beſte Schutzmittel gegen dieſe furchtbare Seuche ſein.
Die Erfahrung hat gelehrt, daß alle die äußerſt koſtſpieligen
von den Regierungen in beſter Abſicht errichteten Abſper
rungs- Anſtalten nicht nur nichts gefruchtet, ſondern, indem
ſie die Furcht vor der nahenden Krankheit vermehrten, der
Jnduſtrie und dem Verkehre Hemmniſſe in den Weg legten,
die Zufuhr von Lebensmitteln verhinderten u. ſ. w. offen-
baren Nachtheil herbeigeführt haben. Der menſchliche Geiſt
ſuchte nun die Urſache der Cholera anderwärts, und zwar
in der eigenthümlichen Beſchaffenheit der Luft ſelbſt. Obwohl
es nun eine äußerſt ſchwierige Aufgabe iſt, dieſe eigenthüm-
liche Beſchaffenheit der die Cholera erzeugenden Luft nach
allen Seiten zu erforſchen, ſo ſind doch in dieſer Beziehung,
vorzüglich in neueſter Zeit, die zweckmäßigſten Verſuche an-
geſtellt und günſtige anerkennungswerthe Reſultate erzielt wor-
den. So wurden in Petersburg im verfloſſenen Juli, ge-
rade an einem Tage, wo unter den 100 an der Cholera er-
krankten Jndividuen 93 ſtarben ſowohl mit der Electriſir-
maſchine, als auch mit dem Magnete Erperimente gemacht,
und das Ergebniß dieſer Verſuche war, daß die Electriſir-
maſchine keine Funken gab und der Magnet um 3 weniger
an Eiſen anzog. Es liegt daher offen und klar am Tage,
daß außer andern uns bis jetzt unbekannten Miſchungsver-
hältniſſen der Luft vorzüglich Mangel an electromagnetiſcher
Materie die Krankheit erzeugende Urſache ſei. Da nun der
menſchliche Körper zur Erhaltung ſeiner guten Geſundheit,
was von gelehrten Aerzten aller Zeiten und aus Erfahrung
beſtätigt wird, einer gewiſſen Quantität electro- galvaniſcher
Materie dringend bedarf, ſo wäre wohl eine Vorrichtung,
durch welche dem meuſchlichen Körper ſtets ſo viel electro-
magnetiſche Stoffe zugeführt werden, als zur Erhaltung ſeiner
guten Geſundheit und Fernhaltung von gefährlichen Krank-
heiten erforderlich ſind, das bewährteſte Schutz mittel
gegen die Cholera. Ein ſolches Schutzmittel haben wir
nun in dem vom Herrn J. T. Goldberger erfundenen
„eleetrozmagnetiſchen Rheumatismusketten,“ die bei veralteten
Rheumatismen, Gicht, Lähmungen c. von vielen gelehrten
Aerzten als vorzüglich erprobt, auch als Schutzmittel ge-
gen die Cholera vortheilhafte Anwendung finden dürften.

In meiner neulich in Leipzig erſchienenen Abhandlung
„über die Cholera, ihr eigentliches Weſen, ihre Kennzeichen
und Schutzmittel“, habe ich mich in dem Artikel: „das beſte
Schutzmittel gegen die Cholera“, gegen jede Art von ſchützen-
den innerlich zu gebrauchenden Mitteln, wenn ſelbe nicht in
die Klaſſe der diätiſchen Maßregeln gehören, aufs Entſchie-
denſte ausgeſprochen allein getreu dem alten Grundſatze:
„Prüfet Alles und wählet das Beſte,“ kann ich nicht umhin,
die erwähnten Goldberger'ſchen „electro-magnetiſchen Ket-
ten“ aufs Nach drücklichſte anzuempfehlen muß aber über-
dies die Anmerkung beifügen, daß ſich die Träger dieſer Vor-
richtung, in der Jdee einer gewiſſen Sicherung ja nicht zu
einem gegen die zweckmäßige Jdee verſtoßenden Lebenswandel
hinneigen mögen, wodurch allerdings der bösartigen Krank-
heit Thür und Thore geöffnet werden.

Was die Anwendungskraft der electro-magnetiſchen Rheu-
matismusketten in Bezug als Cholera-Präſervativ betrifft,
ſo dürfte es am zweckmäßigſten ſein, den Glascylinder auf
die Magengrube zu appliciren, weil das Luft-Miasma, durch
das Einathmen in den Körper geführt, zuerſt die vegetativen
Nerven der Eingeweide ergreift, welches Ergreifen aber gerade
durch das fortwährende gelinde Einſtrömen des electro-mag-
netiſchen Fluidums verhindert werden dürfte.

Wien, im December 1848.
Dr. Theophil Fleiſcher, Mitgl. d. med. Faeultät.
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Gaſthofs-Empfehlung. Meinen auf's Beſte reſtau-
rirten Gaſthof zum goldenen Stern auf dem Neumarkte vor
Merſeburg, vis à vis der Fabrik des Herrn Schreiber, em-
pfehle ich hiermit dem verehrl. Publikum zum geneigten Beſuche.

Schkeuditz und Merſeburg, den 26. Auguſt 1850.
J. G. Lauterbach.

Etablissement.
Einem hieſigen und auswärtigen geehrten Publikum die

ergebene Anzeige, daß ich mich als Herrnkleider-Verfertiger
hier etablirt habe gleichzeitig halte ich mich verpflichtet, bei
ſtets moderner und dauerhafter Arbeit, ſo wie durch prompte
Bedienung mir das Vertrauen eines verehrlichen Publikums
zu acquiriren.

Meine Wohnung iſt an der Johannisgaſſe bei Wittwe
Knöfel. C. Wiſtinghauſen, Schneidermeiſter.

Bei der Konvertirung der ehemals ſächſiſchen Kammer-
und Steuer-Kredit-Kaſſenſcheine empfiehlt ſeine Dienſte,
eben ſo zur Beſorgung neuer Coupons zu Staats Schuld-
Scheinen

E. Keferſtein.
Merſeburg, den 26. Auguſt 1850.

Beachtenswerthe Aufforderung
an Geſchäftsleute, die für ein auswärtiges Handlungshaus
gegen gute Proviſion thätig ſein wollen. Offerten an N.

U. poste Restante Mainz. franco.
Meinen werthen Kunden die ergebene Anzeige, daß ich

nach dem Tode meiner Frau mein Geſchäft nach wie zuvor
wieder betreibe. Meine Wohnung iſt beim Schloſſermeiſter
Baar in der Saalgaſſe.

J. Seifert, Schuhmacher.
Einladung. Sonntag den 1. September findet Erndte-

feſt mit Tanzvergnügen in Leuna ſtatt, wozu ergebenſt ein-

ladet Wittwe Hartenſtein.
Zum Sternſchießen mit Büchſen ladet zum

Sonntag den 1. September E. ergebenſt ein
Hermann Kühn.

Neumark, den 26. Auguſt 1850.
Eine geſunde Amme, welche aber ſchon geſtillt hat, wird

ſofort geſucht durch die Hebamme Fritzſche, Burgſtraße
Nr. 291.

Merſeburg, den 26. Auguſt 1850.
Ein gewandter Burſche, welcher Luſt hat Barbier zu

werden und ſofort antreten kann, kann unter ſehr an-
nehmbaren Bedingungen in die Lehre treten bei

Tſchekel in Döllnitz in der Aue.
Es können in meiner Fabrik noch eine Anzahl Mädchen

Beſchäftigung finden vorzüglich wird auf ſolche Rückſicht
genommen, welche ſchon in dergleichen Fabriken gearbeitet
haben.

Merſeburg, den 19. Auguſt 1850.
A. Knoth.

Ein Mädchen, mit guten Zeugniſſen, findet zum
1. October d. J. einen guten Dienſt und mag ſich melden
Oberaltenburg Nr. 826. parterre.

E.in Burſche, welcher mit Pferden umzugehen ver-
ſteht, kann als Hausknecht ein Unterkommen finden im Gaſt-
hof zum Ritter.

Merſeburg, den 24. Auguſt 1850.
L. Scharre.

Dank. Allen denen, welche meine entſchlafene Ehe-
frau zu ihrer Ruheſtätte begleiteten, ſowie dem Herrn Diac.
Hartung für ſeine tröſtenden Worte am Grabe, ſage ich mei-
nen herzlichen Dank.

Merſeburg, den 24. Auguſt 1850.
J. C. Vogel, Schmiedemeiſter.

DankAlleu Denjenigen, welche an unſerem ſo ſchmerzlichen
Verluſte, den wir durch das Dahinſcheiden unſerer älteſten,
geliebten Tochter Pauline erlitten, ſo herzlich Theil genom-
men, inſonderheit auch allen den Herren, welche die irdiſche
Hülle der Seligen zu ihrer Ruheſtätte begleitet haben, ſagen
wir hierdurch unſeren innigſten, tiefgefühlteſten Dank. Der
Herr über Leben und Tod wolle alle dieſe theilnehmenden
Herzen vor einem ähnlichen ſo ſchweren Schlage bewahren.

Die tiefgebeugte Familie Roſenhahn.

Dank.Allen denen, die unſere Tochter Pauline zu ihrer Ruhe-
ſtätte begleitet haben, vornehmlich den löblichen Schuhmacher-
geſellen, welche ſie zu Grabe trugen ſowie den geehrken
Theilnehmern, die ihren Sarg mit Kränzen und Blumen
ſchmückten, und dem Herrn Paſtor Schellbach für ſeine er-
hebende und troſtreiche Rede am Grabe, unſern herzlichen Dank.

Merſeburg, den 26. Auguſt 1850.
Schuhmachermeiſter Saupe nebſt Frau.

Verſpätet. Zu ſehr und aufs tiefſte erſchüttert durch
Wden ſchnellen Tod unſerer beiden Söhne, Leonardo und Os-

kar Stephan, fühlten wir uns außer Stande, allen denen,
die uns liebreich zu tröſten und theilnehmend zu nahen ſuch-
ten unſern Dank in den erſten für uns ſo ſchmerzlichen
Augenblicken auszuſprechen, daher drängt es uns jetzt, allen
wohlwollenden Theilnehmern hiermit herzlich zu danken, in-
ſonders dem Herrn Diac. Hartung, der ſich voll Mitgefühl zu uns
verfügte und unſere gebeugten Herzen durch wahrhaft herz-
liche Troſtesworte aufzurichten ſuchte, ſo wie für die am
Grabe unſerer Söhne von ihm geſprochene Rede, welche tief
und lindernd in unſere Herzen drang. Gott möge es dieſem
würdigen Manne vergelten! Ferner ſagen wir unſern herzlich-
ſten Dank unſern freundlichen Nachbarn und allen Freun-
den des verſtorbenen älteſten Sohnes, die ſeinen Sarg ſo
ſchön mit Blumen und Kränzen ſchmückten und dem Früh-
vollendeten ihre Liebe noch im Tode bewieſen. Auch dem
Herrn Dr. König für ſeine thätige Bemühung, einer Familie
die Stütze, den verzweifelten Eltern aber den beſten und
thätigſten Sohn zu erhalten, unſern innigſten Dank. Möge
Gott Allen ſolche bittre Schmerzen fern ſein laſſen! dieſes
unſer herzlichſter Wunſch.

Die trauernde Familie des Maler Stephan.

Marktpreiſe vom 24. Auguſt.
thl. ſg. pf. thl. g. pf. thl. ſg.pf. ſthl. ſg. pf.
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Beilage zum 69. S

Schwurgerichts- Verhandlungen in Naumburg.Am 18. Juli wurden 2 Sachen verhandelt. Die aſte

war gegen den Buchdruckergehülfen Oskar Fiſcher aus Grott-
kau. Den Vorſitz führte der Apell. Ger. Rath Weſtphal.
Für den Staatsanwalt fungirte der Oberger. Aſſeſſor Hertel,
und als Vertheidiger ſtand dem Angeklagten der Referend.
v. Seydewitz zur Seite. Zu Geſchwornen wurden durch
das Loos beſtimmt: Salinenrendant Pauli, Ortsrichter Lö
ther, Gerichtsſchöppe Zahnert, Kaufm. Karlſtein, Oekonom
Kolbenach, Mühlenbeſitzer Schmidt, Oberamtmann Eichel,
Anſpänner Nennewitz, Kupferſchmidt Wiegand, Regierungs-
Secretair Exius, Fabrikant Scheube, Apotheker Hahn. Die
Anklage wurde vom Gerichtsſchreiber Voigt vorgeleſen und
lautete folgendermaßen

Der Buchdruckergehülfe Oskar Fiſcher aus Grottkau in
Schleſien, 28 Jahe alt, hielt ſich vom 14. bis 22. oder 23.
November 1848 in Zeitz auf, und betheiligte ſich während
deſſen bei den dortigen Volksverſammlungen. Der Gegen-
ſtand der darin gehaltenen Reden war der damalige Confliet
zwiſchen Krone und National-Verſammlung. So wurde
unter anderm auch die bekannte Steuerverweigerungsfrage
berührt.

Als bei dieſer Gelegenheit die Meinung aufgeſtellt wurde,
die Steuern müßten fortbezahlt und die Königl. Kaſſen nicht
mit Beſchlag belegt werden, trat Fiſcher als Redner auf
und ſuchte die Nichtberechtigung des Miniſterii zur Steuer
erhebung auszuführen, indem er zugleich den General von
Wrangel als einen Henkersknecht bezeichnete. Jnsbeſondere
ſprach er für die Beſchlagnahme der dortigen Königl. Kaſſen,
damit der Regierung die Mittel ihrer Wirkſamkeit entzogen
würden, und begab ſich ſodann mit Mehreren zum Bürger-
meiſter, um die Genehmigung zur Beſchlagnahme der Kaſſen
einzuholen,

Es kam ferner in jenen Volksverſammlungen die Ge-
ſtellung der damals einberufenen Landwehr zur Sprache.
Fiſcher erklärte ſich für die Nichtgeſtellung derſelben und
fragte: „ob man nur einen gezwungenen oder nur einen frei-
willigen Eid leiſten müſſe.“ Als man von allen Seiten
ſchrie: „einen freiwilligen“, entgegnete er: „alſo brauchten
die Soldaten ihren Eid nicht zu halten, um ſo weniger, als
der König ſelbſt ein eidbrüchiger Landesverräther ſei.“ Jn-
ſonderheit ſuchte er die Heilighaltung des Eides als ein Ge-
bot der Moral zu widerlegen, indem er namentlich bemerkte,
es ſei nicht mehr Zeit zu moraliſiren, es müſſe gehandelt
werden Moral ſei Unſinn, und erklärte eine in Antrag ge
brachte Petition wegen Entbindung der Beamten und des
Heeres von ihrem Eide für einen viel zu langſamen Weg,
da man raſch zur That ſchreiten müſſe.

Endlich wurde über Errichtung eines Freicorps verhan-

t z v

delt, das nach Berlin dem Volke zu Hülfe eilen ſollte. Dies
wurde von Fiſcher offen ausgeſprochen, mit dem Zuſatze:

„man müſſſe die offne Bruſt dem Kampfe darbieten und das
Militair bekämpfen, wenn es ſchlecht genug denke, auf ſeine

Brüder zu ſchießen. n
Ueberhaupt redete er der Anarchie und dem Umſturxz

alles Beſtehenden geradezu das Wort, und ſuchte die Ver
ſammlung für ſeine Pläne durch Erregung von Haß gegen

die Krone um ſo mehr zu entflammen, indem er der Vor-
gänge im März 1848 gedachte, wo die Krone dem Volke,
das ſeine lang vorenthaltenen Rechte mit den Waffen in
der Hand erkämpft, Verträge dargeboten habe, auf die das

tück des Merſeburger Kreisbl. 1850.
mee

Volk in ſeiner Gutmüthigkeit eingegangen ſei, dem Königs
wort vertrauend. Daſſelbe ſei abermals nicht gehalten, und
die Krone halte nie ihr Wort, deshalb müſſe man alles
daran ſetzen, entweder zu ſiegen oder zu fallen. Dieſe auf-
rühreriſchen Unternehmungen zu denen Fiſcher aufforderte,
wurden auch in der That in größerem oder geringerem Um
fange ausgeführt. Wie notoriſch, wurden namentlich zu
jeuer Zeit Beſchlagnahmen öffentlicher Kaſſen vorgenommen,
bewaffnete Freicorps in hieſiger Umgegend organiſirt und
die Landwehr zum Theil zur Verweigerung der Geſtellung
vermocht, ſo daß ſich Fiſcher nach Maßgabe des 8. 13. der Ver
ordnung vom 30. Juni 1849 8. 40. 8. 167. F. II. 20.
A. L. R. wegen ſeiner öffentlichen Anreizung zum Aufruhr
in Rückſicht deren anſcheinenden Erfolgs um ſo ſtrafbarer
gemacht hat. Da er gleichzeitig auf Se. Majeſtät den
König geſchimpft, außer den bereits erwähnten ehrenrührigen
Schmähungen insbeſondere geäußert hat: „der König ſei
ein Landesverräther, ein Verſchwender, habe die vielen ihm
zu Gebote geſtandenen Millionen verreiſt und verpraßt, und
ſie blos gebraucht, um ſeiner Wolluſt zu fröhnen, es ſei zu
bedauern, daß Zſchech keine ſichere Hand gehabt habe,“ ſo
unterliegt er zugleich den Strafbeſtimmungen des 8. 199.
II. 20. A. L. R. und des 8. 20. der Verordnung vom
30. Juni 1849. Demnach iſt derſelbe durch die Beſchlüſſe
des Königl. Kreisger, zu Zeitz vom 18. October 1849 und
des Kriminal Senats Königl. Apell. Ger, zu Naumburg
vom 20., November deſſelben Jahres wegen öffentlicher An
reizung zum Aufruhr und Majfeſtätsbeleidigung unter Ver-
weiſung der Sache vor das hieſige Schwurgericht in Anklage-
ſtand verſetizt.

Es konnte dieſelbe jetzt erſt zur Verhandlung kommen,
weil der Angeklagte im November 1848 Zeitz verlaſſen und
in unbekannter Abweſenheit gelebt hatte. Erſt neuerdings
war er im Hannöbverſchen verhaftet und hierher gebracht worden.

Auf die Frage des Präſidenten erklärte ſich der Ange
klagte für Nichtſchuldig. Er gab zu, im November 1848
einige Zeit in Zeitz geweſen und mit mehrern Leuten da-
ſelbſt Umgang gehabt zu haben, welche ſpäter wegen Theil-
nahme am Aufruhr in Zeitz zur Unterſuchung gezogen und be
ſtraft worden waren. Die Zeugen aber beſtätigten die An
gaben der Anklage.

Nachdem Seitens der Staatsanwaltſchaft das Schuldig,
vom Vertheidiger dagegen das Nichtſchuldig beantragt worden
war, gab der Präſident das Reſume und ſtellte die Thatfragen.
Gegen dieſelben wurden Seitens des Vertheidigers Ein-
wendungen gemacht, welche jedoch vom Gerichtshofe ver-
worfen wurden. Es wurden daher folgende Thakffragen geſtellt:

A. 1) Jſt der Angeklagte ſchuldig, bei dem im No-
vember 1848 zwiſchen der Krone und der National-Verſamm-
lung zu Berlin entſtandenen Conflicte die Bewohner der
Stadt Zeitz, oder einen Theil derſelben in der Abſicht, ſie
dadurch zum Widerſtande mit vereinigter Gewalt gegen die
Verfügungen des Miniſterii Brandenburg zu veranlaſſen, be
ziehungsweiſe um dadurch das Miniſterium zum Rücktritte zu
bringen, durch öffentliche Reden a) zur Steuerverweigerung,
b) zur Beſchlagnahme der Kaſſen, e) zur Organiſirung eines
nach Berlin dem Volke zu Hülfe zu ſendenden Freieorps,
d4) zur Nichtbefolgung der an die Landwehr erlaſſenen Ein
berufungsordre, aufgefordert zu haben

2) Jſt der Angeklagte ſchuldig, die Aufforderung ad 4.
mit dem Erfolge gethan zu haben daß wirklich ein Theil
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der Bewohner der Stadt Zeitz demnächſt a) die Steuern
verweigert, b) Königl. Kaſſen mit Beſchlag belegt, e) zu
einem nach Berlin dem Volke zu Hülfe zu ſendenden Frei-
corps ſich vereinigt hat, und daß ein Theil der Zeitzer
Landwehrmänner der Einberufungsordre Folge zu leiſten, ſich
verweigert hat?

3) Jſt der Angeklagte ſchuldig, durch ſeine Aufforderung
3ä dazu beigetragen zu haben, daß wirklich ein Theil der
Bewohner der Stadt Zeitz in der ad. 1. gedachten Abſicht
eines gewaltſamen Widerſtandes reſp. Zwanges gegen das
Miniſterium Brandenburg a) Steuern verweigert, b) Königl.
Kaſſen mit Beſchlag belegt, e) zu einem dem Volke in Berlin zu
Hülfe zu ſendenden Freicorps zuſammengetreten iſt, d) der Land
wehreinberufungsordre Folge zu leiſten, ſich geweigert hat?

B. 1) Jſt der Angeklagte ſchuldig, im November 1848
in einer öffentlichen Verſammlung zu Zeitz geäußert zu haben
a) der König habe ſein Wort nicht gehalten und die Krone
halte nie ihr Wort der König ſei ein Landesverräther,
ein Verſchwender, habe die vielen ihm zu Gebote ſtehenden
Millionen verreiſt und verpraßt, und ſie blos gebraucht, um
ſeiner Wolluſt zu fröhnen e) es ſei zu bedauern, daß Zſchech
keine ſichere Hand gehabt? und hat er hierdurch das Ober-
haupt des Staats in ſeiner Würde perſönlich beleidigt oder
die Ehrfurcht gegen den Landesherrn verletzt?

Die erſte und dritte Frage suh A. ſowie die Frage
sub B. wurde von den Geſchwornen durchgehends bejaht,
während die zweite Frage sub A. D
Zuchthaus 2 Jahr Gefängniß, Verluſt der National- Co-
carde und Stellung unter Polizeiaufſicht auf 4 Jahr. Der
Vertheidiger dagegen beantragte die geringſte geſetzliche Strafe
und fand den gegen den Angeklagten gemachten Antrag zu
hoch. Der Gerichtshof erkannte demnächſt wegen Theilnahme
am Aufruhr und Majeſtätsbeleidigung auf 3 Jahr Zucht-
haus Verluſt der National- Cocarde und Stellung unter
Polizeiaufſicht auf 5 Jahr.

Die zweite Sache, welche zur Verhandlung kam, war
gegen den Handarbeiter Johann Gottlob Jtting von hier.
Es fungirte der Staatsanwalt Lauhn, und als Vertheidiger
des Angeklagten der Rfrd. v. Seydewitz. Zu Geſchwornen
wurden durch das Loos beſtimmt: Fabrikant Scheube, Kauf-
mann Karlſtein, Apotheker Hahn, Oekonom Kolbenach,
Mühlenbeſitzer Krauſe, Schulze Mühlberg, Anſpänner Nenne-
witz, Ortsrichter Löther, Gaſtwirth Pfeiffer, Schenkwirth
Krieg, Thierarzt Schüchler, Kupferſchmidt Wiegand.

Der Gerichtsſchreiber, Rfor. Voigt, verlas die Anklage,
welche folgendermaßen lautete:

Am 20. März e. Nachmittags etwa gegen 2 Uhr kam
der Fuhrmann Johann Michael Piehler aus Niederalberts-
dorf bei Zwickau mit ſeinem Geſchirre nach Naumburg und
kehrte im Gaſthof zum goldenen Hähnchen ein. Sein Wa-

en blieb aus geſpannt vor dem Gaſthofe auf der Straße
is zum andern Morgen ſtehen. Tags darauf, am 2l1.

März, vermißte der Piehler des Morgens von ſeinem Wa
d 2 leere Säcke à 121 Sgr. werth, einen ledernen Ta-

acksbeutel und ein altes Tuch, worin Frühſtück eingebunden

Der Verdacht des Diebſtahls fiel auf den Handarbeiter
Jtting, weil derſelbe am Tage zuvor faſt den ganzen Nach
mittag vor dem Gaſthofe reſp. in demſelben ſich aufgehalten
hatte. Man hielt deshalb bei ihm eine Hausſuchung und
fand, unter einem Fenſtertritte verſteckt, einen ledernen Ta
bäcksbeutel, welchen der Fuhrmann Piehler mit größter Be

verneint wurde. Der
Vertreter der Staatsanwaltſchaft beantragte hierauf 2 Jahr

ſtimmtheit als ſein Eigenthum anerkannt hat. Wie der Ta
backsbeutel in die Wohnung und namentlich in das Verſteck
gekommen, behauptet der Jtting nicht zu wiſſen.

Derſelbe iſt 9 Mal wegen Diebſtahls beſtraft.
Es iſt deshalb der Johann Gottlieb Friedrich Jtting

auf Grund des 8. 1161. in den Anklageſtand verſetzt.
Mif die Frage des Präſidenten erklärte ſich der Ange

klagte für Nichtſchuldig. Er gab zwar zu, daß der fragliche
Tabacksbeutel, in ſeiner Stube gefunden worden ſei, bemerkte
aber, daß die Kinder des Schuhmachermſtr. Loth mit dem-
ſelben in ſeiner Stube geſpielt, und ihn wahrſcheinlich da-
hingebracht hätten. Der Staatsanwalt beantragte das Schul
dig gegen den Angeklagten, während der Vertheidiger die
Nichtſchuld darzuthun ſuchte. Nachdem der Präſident das
Reſume gegeben, ſtellte er die Thatfrage, welche dahin lautete:

1) Jſt der Angeklagte ſchuldig, im März c. von dem,
vor der Thür des Gaſthofes hierſelbſt geſtandenen Wagen
des Fuhrmann Piehler, a) einen Tabacksbeutel, b) 2 Säcke,
e) ein altes Tuch mit etwas Frühſtück, entwendet zu haben

Mit mehr als 7 Stimmen erklärten die Geſchwornen
den Angeklagten für Schuldig, den Tabacksbeutel entwendet
zu haben, dagegen Nichtſchüldig der Entwendung der übrigen
Gegenſtände. Der Stagtsanwalt beantragte lebenswierige
Zuchthausſtrafe und Verluſt der National-Cocarde, wogegen
der Vertheidiger nichts zu erinnern fand. Der Gerichtshof
zog ſich zurück und erkannte nach dem Antrage des Staats-
anwalts.

—TT

Zu Mühlhauſen im Elſaß zeigte ſich vor einiger Zeit
folgende eigenthümliche Wirkung des Chloroform. Der
Hausknecht eines dortigen Gaſthofes wurde von heftigen
Zahnſchmerzen befallen, begab ſich deshalb zu einem Zahn-
arzt und verlangte, daß dieſer ihm den ſchadhaften Zahn
ausreißen ſollte. Da der Zahn ſehr groß war, ſchläferte
der Arzt den Kranken durch Chloroform ein, rüſtete ſeinen
Apparat und näherte ſich eben mit der Zange dem Munde
des Hausknechts, um ſeine Operationen zu beginnen, als
dieſer, ein großer, ſtarker Mann, ſich mit rollenden Augen,
die Fäuſte geballt, von ſeinem Sitze erhob, den Zahnarzt
packte und denſelben auf das Nachdrücklichſte durchprügelte,
bis es endlich dem unglücklichen Helfer in der Noth gelang,
ſich loszuwinden und aus der Stube zu entfliehen, die er
natürlich ſorgfältig hinter ſich verriegelte. Allein bald wurde
es ſtill darinnen, und der Arzt wagte zu ſeinem jetzt ruhig
ſchlafenden Kranken zurückzukehren und vollendete die Opera-
tion glücklich. Der Patient kam hierauf wieder zu ſich und
rief in größter Freude aus „Herr Doktor, das gefällt mir!
Nicht im Geringſten hat mir das Zahnausziehen Schmerzen
gemacht, und denkt Euch den kurioſen Traum! Schon längſt
habe ich Händel mit einem Soldaten in Kolmar, den habe
ich jetzt im Traum tüchtig durchgeprügelt! Nein, ſo ange-
nehm ließ ich mir alle Tage Zähne ausziehen; aber ſagen
Sie mir nur, Herr Doktor, wo kommt denn das Blut in
Jhrem Geſichte her?

Ein junger Ehemann beklagte ſich bei dem reichen Schwie
gervater bitterlich über das Betragen ſeiner Frau. „Nun,
nun, beruhigen Sie ſich,“ ſagte der Schwiegervater, „da
meine Tochter ſo ſehr böſe iſt, werde ich mein h
ändern und ſie enterben, ſobald ſie Jhnen, mein lieber Schwie
gerſohn, nur noch ein einziges Mal Urſache zur Klage giebt.
Dieſe Drohung half, denn von Stund an änderte ſich das
Beträgen der jungen Frau, oder wenigſtens hörte ihr Vater
keine Klage mehr von ihrem Manne.
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